Teilnahmebedingungen
· Einverständniserklärung muss beim Aufbau von den Eltern unterschrieben werden
· Tisch- und Kleiderständergebühr muss im Vorhinein überwiesen werden, wird bei Nichterscheinen oder Absage nicht zurückerstattet
· Die Teilnahme ist anzahlsmäßig beschränkt
· Tische stehen zur Verfügung – Tischdecken und Dekoration muss selbst mitgebracht werden
· Es dürfen keine essbaren Produkte, die zum sofortigen Verzehr bestimmt sind, verkauft werden
· Jedes Kind verkauft seine Produkte selbst – der Tausch von Produkten ist möglich
· Der Veranstalter stellt lediglich den Platz zur Verfügung und lehnt jede Haftung ab
· Es ist darauf zu achten, dass die Produkte zu üblichen Flohmarktpreisen verkauft werden
· Der Veranstalter haftet nicht für etwaige Schäden an den Produkten
· Die Eltern sind für ihre Kinder verantwortlich
· Für die Müllentsorgung ist jedes Kind selbst verantwortlich
· Aufbau eine Stunde vor Verkaufsstart möglich


